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...Alles „Neu“ macht der November...!
– Rückblick und Ausblick zugleich

Liebe Handwerkskolleginnen und Kol-
legen, 

bekanntermaßen wurde der ehemalige 
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land, Herr Heinz 
Gerd Neu, am 15.11.2012 herzlich in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 
Einige Eindrücke der Veranstaltung fi n-
den Sie in dieser Ausgabe wieder.

Zugleich trat am 16.11.2012 der neue 
Hauptgeschäftsführer unserer Kreishand-
werkerschaft, Herr Assessor Marcus Otto 
seine neue Aufgabe an. Hierfür möchte 
ich Herrn Otto nochmals alles Gute, viel 
Erfolg und Mut wünschen, um die an eine 
moderne Kreishandwerkerschaft gerichte-
ten Aufgaben anzugehen. 

Damit ist der Wechsel in der Geschäfts-
führung der Kreishandwerkerschaft vollzo-
gen. Zeitgleich werden und wurden in den 
13 Innungen der Kreishandwerkerschaft 
auch Vorstandswahlen durchgeführt. Die 
Vorstände werden zum Teil durch neue 
nachwachsende Generationen unterstützt 
und insgesamt fi ndet auch hier eine Ver-
jüngung statt. Dies freut mich umso mehr, 
da somit auch die Zukunft unseres Ehren-
amtes gesichert ist und die bisher sehr gute 
Zusammenarbeit zwischen der Geschäfts-
führung und dem Ehrenamt seine bestän-
dige Fortführung fi nden kann. 

An dieser Stelle möchte ich gleichfalls 
bereits einen Ausblick auf das kommende 
Jahr 2013 geben. Denn Mitte Januar fi n-
det die „Serie“ der Neuwahlen ihr „Ende“ 
durch die Wahl des neuen Kreishand-
werksmeisters. Damit endet auch eine zu-
letzt turbulente Zeit und es können die 
neuen Aufgaben konzentriert angegangen 
werden. 

Bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, standen und stehen ebenfalls sehr 
stressige und abwechslungsreiche Zeiten 
an. Sie befi nden sich in den letzten Zügen, 
um die Aufträge dieses Jahres noch ab-
schließen zu können. Der Ausblick auf die 
Konjunktur des kommenden Jahres führt 
mittlerweile zu einigen Stirnrunzlern, da 
sich die Aussichten verschlechtern und im 
Hinblick auf die Eurokrise im Moment 
niemand so genau weiß, was da kommt. 
Hiervon sollten Sie sich jedoch nicht all-
zu sehr beunruhigen lassen, da Sie bereits 
in den Krisenjahren 2009 und 2010 ein-
drucksvoll gezeigt haben, was es heißt, 
Ausdauer und Verantwortung zu zeigen. 

Viele Handwerksbetriebe haben trotz der 
damals schlechten wirtschaftlichen Lage 
zusammengehalten und mit Hilfe der mit-
telständischen Struktur unserer Betriebe 
haben wir die Krise gut gemeistert.

Sogar sehr gut. Viele unserer Betriebe 
konnten im Jahr 2012 sehr gute Umsätze 
und Gewinne aufgrund der starken Auf-
tragslage erzielen. Diese Situation wird 
sich ebenfalls auf die ersten Monate des 
Jahres 2013 erstrecken. Dies ist mehr als 
erfreulich. 

Bis aber auch der Jahreswechsel vollzo-
gen ist, ist zwar nicht mehr viel, aber im-
merhin noch etwas Zeit und das Weih-
nachtsfest steht noch vor der Tür. Die sog. 
„besinnliche“ Zeit sollten wir auch trotz 
der vielen Aufgaben, die uns durch den 
Kopf gehen, nutzen, um ein wenig Zeit 
mit der Familie zu verbringen. Die da-
durch gewonnene Kraft wird uns bei allen 
weiteren Aufgaben helfen. 

In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen, 
Ihrer Familie und Ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern eine ruhige und be-
sinnliche Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch in das neue Jahr 2013. 

Es grüßt Sie herzlich

Ihr
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weiter nächste Seite »»»

Feierlicher „Tag des Abschieds“ für den 
Hauptgeschäftsführer Heinz Gerd Neu
Seine erste Überraschung erlebte 

der Hauptgeschäftsführer, Heinz Gerd 
Neu, an seinem letzten Arbeitstag be-
reits bei der Ankunft.

Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter hatten sich schon Wo-
chen zuvor für ihren Chef eigene 

Überraschungen zum „Tag des Abschieds“ 
am 15.11.2012 ausgedacht. So gelangte 
Neu am frühen Morgen staunend ins Foy-
er, wo er von seiner gesamten Mannschaft 
in weißen Foto T-Shirts mit einem aufge-
druckten Bild von ihm begrüßt wurde. 

Auch auf dem Weg über die Treppe ins 
Büro war nichts wie sonst. Eigens für die-
sen Ehrentag entworfene Girlanden mit 
der Aufschrift „Endlich Rentner“ zierten 
beiderseits das Treppengeländer. Weitere 
bunte Bildausschnitte prangten an Büro-
türen sowie für die Feier bereits aufgebau-

ten Bistro-Tischen im 1. Obergeschoss. 
Von seinem Team verfolgt ahnte Neu be-
reits, dass dem ungewöhnlichen Empfang 

noch etwas folgen würde. Und tatsächlich 
erwartete den 62-jährigen ein durch die 
Mitarbeiter/-innen reich geschmücktes 
Chef-Büro. Staunend stand der Haupt-
geschäftsführer, der nach 36 Dienstjahren 
in den Ruhestand ging, vor zahlreichen 
Hobbyutensilien, die liebevoll im Zimmer 

aufgebaut waren. Ein buntes Themen-
angebot an zukünftigen Beschäftigungs-
möglichkeiten, vom Golfen über Hun-

dehaltung bis hin zu Reisen, verhieß ihm 
symbolisch ein genussvolles Rentendasein. 
Die morgendliche Willkommenszeremo-
nie endete schließlich mit einem gemein-
samen Frühstück, bei dem ein Fotobuch 
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überreicht wurde, das seine kollegialen 
Wegbegleiter während seiner Kreishand-
werkerschaftszeit beinhaltete. Ein schöner 
Anlass, gleich vor Ort in zahlreichen Erin-
nerungen zu schwelgen.

Nach dem ereignisreichen Vormittag 
und kurzer Verschnaufpause erreichten 
dann in den Mittagsstunden zahlreiche 
Gratulanten die Kreishandwerkerschaft. 

In lockerer Atmosphäre wurden auf der 
Chefetage Abschiedsgrüße ausgetauscht, 
Geschenke überreicht und dem scheiden-
den Hauptgeschäftsführer alles Gute für 
den Ruhestand gewünscht. Neu, der seit 
1986 im Amt des Hauptgeschäftsführers 
fungierte, war sichtlich gerührt und nahm 
sich für jeden seiner Gäste viel Zeit, um 
sich in Ruhe unterhalten und aus seinem 
Amt offi ziell verabschieden zu können.       

Dem turbulenten Tag folgte als Höhe-
punkt schließlich die Verabschiedungsfei-
er am Abend. Geladene Gäste aus allen Be-
reichen erschienen, um Heinz Gerd Neu 

zu begrüßen und ein Erinnerungsfoto zu 
machen. Über 120 Personen nahmen im 
großen Sitzungssaal der Kreishandwerk-
erschaft an den gedeckten Tischen Platz, 
darunter der Kreishandwerksmeister, die 
Obermeister mit ihren Stellvertretern, 
Vertreter der Handwerkskammer Köln, 
regionale Vertreter der Wirtschaft und 
Verwaltung, viele Gäste aus der Politik so-
wie zahlreiche persönliche Freunde. 

Auch Reinhard Buchhorn, Oberbür-
germeister der Stadt Leverkusen, Dr. Te-
broke, Landrat des Rheinisch-Bergischen 
Kreises, Hagen Jobi, Landrat des Oberber-
gischen Kreises und der Bürgermeister der 
Stadt Bergisch Gladbach, Lutz Urbach, 
waren der Einladung gefolgt.  

weiter auf Seite 8 »»»
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Verschiedene Redner sorgten mit pas-
senden Worten und treffenden Anekdo-
ten immer wieder für Applaus, amüsier-
tes Lachen aber auch den ein oder anderen 
Seufzer. 

Gerührt trat Heinz Gerd Neu als letz-
ter nach vorne an das Rednerpult. „Was 
gesagt wurde, stimmt alles“, bestätigte er 
tief beeindruckt und bedankte sich wäh-
rend seiner Abschlussrede mit rührenden 

Worten bei seinem Team, seinen Wegge-
fährten und seiner Familie. 

Als Abschiedsgeschenk wurde dem als 
„Mister Handwerk“ titulierten Haupt-

geschäftsführer durch den Kreishand-
werksmeister, Bert Emundts, feierlich der 
Ehrenpreis der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land überreicht und sein 
Nachfolger, Marcus Otto, in seinem Amt 
als neuer Hauptgeschäftsführer Bergi-
sches Land begrüßt. Der Kreishandwerks-
meister wünschte dabei Marcus Otto al-
les erdenklich Gute und „eine erfolgreiche 
Hand im neuen Amt“.

Begleitet vom Applaus aller gelade-
nen Gäste, die bereits geschlossen aufge-
standen waren, endete damit der offi zielle 
Teil der Veranstaltung, dem noch ein ent-
spanntes Beisammensein zahlreicher Gäs-
te folgte. �

8
FORUM 6/2012

Editorial Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten TermineHandwerksforum





Sicher durch Herbst und Winter
Flockenwirbel, weiß gepuderte 

Landschaften – die kalte Jahreszeit hat 
auch schöne Seiten. Autofahrer müs-
sen sich jedoch auf rutschige Straßen, 
Nebel und eisige Temperaturen ein-
stellen. Damit die Batterie fit bleibt, 
die Reifen den richtigen Grip haben 
und die Fahrt in den Skiurlaub gelingt, 
sollten sie ihr Auto für die Saison in ei-
nem Kfz-Betrieb checken lassen. 

Ohne Winterreifen geht es in den 
kommenden Monaten nicht. So 
ist es seit Winter 2010 gesetz-

lich geregelt. Aber der Wechsel von Som-
mer- auf Winterprofi l steht lange vor dem 
ersten Schneefall an. 

Denn Winterpneus haften jetzt wegen 
ihrer speziellen Gummimischung besser 
auf der Fahrbahn – und das auch bei vereis-
tem Untergrund, erklärt ein Sprecher der 
Kfz-Innung. Und hat für Autofahrer eine 
Faustregel parat: Winterreifen kommen 
von „Oktober bis Ostern“ auf die Achse. 

Bevor die Fachleute die aktuellen Rei-
fen montieren, prüfen sie Luftdruck, Pro-
fi ltiefe, Alter sowie Wintereignung der 
Pneus. Sie achten auch auf Beulen an der 
Reifenfl anke, einseitig abgefahrenes Profi l, 
Schnitte und Einkerbungen im Gummi 
oder fehlende Gummistücke an der Lauf-
fl äche. Auch wenn der Gesetzgeber 1,6 
Millimeter vorschreibt, sollten die Profi le 
mindestens vier Millimeter tief sein. Die 

Werkstatt bietet zudem Platz, die Som-
merreifen für die kommenden Monate zu 
deponieren. 

Damit das Auto „anspringt“
Nach einer langen, kalten Nacht hört man 
oft, dass ein Auto nicht „anspringt“, so der 
Innungssprecher. Damit Batterie, Genera-
tor und Anlasser in Gang bleiben, empfi ehlt 
er eine Wartung der Teile. Die Kfz-Betriebe 
achten auf Pole, Leerlaufspannung, Kalt-
startstrom sowie Alter und Zustand der Bat-
terie. Auch der Generator mit Ladefunktion 
und Antriebsriemen wird geprüft.

Übrigens: Die Batterie zählt zu den kälte-
empfi ndlichsten Teilen des Autos. Erst bei 

einer Temperatur von 20 Grad Celsius er-
reicht sie ihre volle Leistung, im Winter 
hingegen nur zu einem Viertel. Nach vier 
bis fünf Jahren Betriebsdauer sollte die Bat-
terie ausgetauscht werden, rät der Sprecher. 

Licht an für gute Sicht
Als A und O im winterlichen Straßenver-
kehr gilt Sehen und Gesehen werden. Ne-
bel und Regen schränken jetzt oft die Sicht 
ein. Deshalb kommt auch beim fachmän-
nischen Winter-Check die komplet-
te Auto-Beleuchtung auf den Prüfstand. 
Gute Sicht heißt auch, mit gut gereinig-
ten Scheiben zu fahren. Neue Wischblät-
ter helfen, dass Matsch, Schnee und Salz 
keinen Schmierfi lm auf der Frontscheibe 
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hinterlassen. Für das Wisch-
wasser empfi ehlt der Innungs-
sprecher ein spezielles Winter-
konzentrat. Damit Wassertanks 
und Wasserpumpen intakt blei-
ben, wird Frostschutzmittel in 
der Scheibenwaschanlage auf-
gefüllt. 

Pflegekur rund ums Auto
Auf der Checkliste stehen auch 
Lüftung und Heizung, Schläu-
che, Schellen sowie die Kühl-
anlage. Im Kühler sollte der 
Frostschutz mindestens bis mi-
nus 25 Grad Celsius reichen. 
Nur so kann der Kühler nicht 
einfrieren und der Motor bleibt 
unbeschädigt.

Für eine optimale Schmie-
rung muss eventuell das Mo-
torenöl nachgefüllt oder ge-
wechselt werden. Moderne 
Leichtlauföle schmieren we-
gen ihrer niedrigeren Viskosi-
tät bereits auch gut bei kurzen 
Strecken. Durch die geringere 
Beanspruchung der Ölpum-
pe beim Start werde außerdem 
die Batterie geschont, so der In-
nungssprecher. 

Wer mit einem winterfi tten 
Auto unterwegs ist, beugt nicht 
nur unangenehmen Überra-
schungen vor, sondern trägt 
auch zur Sicherheit auf den 
Straßen bei.

Fit in den Autowinter
Der Winter hält gerade für Au-
tofahrer einige Tücken parat. 
Wer aber richtig vorsorgt und 
sein Auto rechtzeitig in einem 
Kfz-Meisterbetrieb auf Herz 
und Nieren prüfen lässt, hat es 
auch bei Eis und Schnee viel 
leichter. Denn Startprobleme 
auf Grund einer zu schwachen 
Batterie oder fehlendes Frost-
schutzmittel im Kühlsystem 
können schnell zur nervenauf-
reibenden Realität werden. Die 
Checkliste des Deutschen Kfz-
Gewerbes rund um den Win-
terdienst am Auto hilft, dem 
Wintermorgen den Schrecken 
zu nehmen.

Zu den wichtigsten Vorbe-
reitungen auf die kalte Jahreszeit 
zählt der Wechsel von Sommer- 
auf Winterreifen.  Die Reifen 
sollten aber noch mindestens 
vier Millimeter Profi ltiefe ha-
ben. Aber auch auf Batterie, 
Motorenöl, Scheibenwaschan-
lage, die Türschlösser und die 
richtige saisonale Bordausrüs-
tung müsse geachtet werden.

Damit es kein böses Erwa-
chen gibt, empfehlen die Ex-
perten den Winter-Check im 
Kfz-Meisterbetrieb. Er ist um-
fangreich und garantiert, dass 
Autofahrer sicher durch den 
Winter kommen. �
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Der Karosseriefachbetrieb ist Ihr
Spezialist für Unfallinstandsetzung!

Sein geschultes Personal kann nicht 
nur Teile wechseln, sondern wird be-
reits im ersten Ausbildungsjahr mit 
der handwerklichen Blechbearbeitung 
vertraut gemacht. Dies ist eine wich-
tige Voraussetzung, um Karosserie-In-
standsetzung fachgerecht durchfüh-
ren zu können.

Oft ist es preiswerter, ein Teil 
instand zu setzen, anstatt es 
durch ein neues zu ersetzen. 

Der Karosseriefachbetrieb bietet neben 
der Kunststoffreparatur auch die neueste 
Technologie des lackschadenfreien Aus-
beulens an. Auch schwere Unfälle mit 
Rahmenrichtarbeiten und anschließender 
Achsvermessung sind kein Problem. 

Die Fertigkeiten dazu werden in der 
Lehrausbildung ebenso bedacht wie Elek-

trik, Elektronik, Pneumatik und die fach-
gerechte Instandsetzung von Systemen 
wie z. B. Airbags, Klimaanlagen und Ach-
sen. Dieses KnowHow nutzt ein großer 
Teil der Karosseriefachbetriebe und bietet 
seiner Kundschaft Inspektions- und War-
tungsarbeiten, Reifendienst, Autoglasser-
vice, Abgas- und Hauptuntersuchungen 
an Sie sind ebenfalls Spezialisten für den 
Umbau Ihres Fahrzeuges in ein Cabrio; 
fachgerechtes, preiswertes Tuning durch-
zuführen oder im gewerblichen und cari-
tativen Bereich Sondereinsatz-, Behinder-
ten-, Krankentransport-, Rettungsdienst-, 

Bestattungs- und gepanzerte Fahrzeuge 
herzustellen und zu reparieren. 

 
Natürlich widmen sich
die Spezialisten auch sehr gern
den älteren Baujahren. 
Oft sind die Oldtimerrestauration und 
die damit eng verbundene Sattlerei mehr 
als nur ein zweites Standbein. Eben sol-
che Standbeine sind der Caravan- / Mo-
torcaravan- service und die Herstellung 
und Reparatur von Pferde-, Sport-, oder 
auch Transportanhängern. Da selbst gut 
gepfl egte Autos einmal ausfallen oder in 
einen Unfall verwickelt werden können, 
gehört zum Leistungsangebot einer gro-
ßen Zahl von Fachbetrieben die Pannen-
hilfe und der Abschleppservice. Eine noch 
größere Zahl bietet Ihnen für den Fall der 
Fälle einen Hol- und Bring-Service oder 
Leihfahrzeuge an. �
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Stressfrei in die Umweltzone: 

Dieselfilter für
Handwerker-Fahrzeuge

Stressfrei in die Umwelt-
zone! Für Handwerker-
fahrzeuge empfehlen der 
Zentralverband Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) 
und der Zentralverband des 
Deutschen Handwerks (ZDH) 
die richtige Plakette. Ausnah-
megenehmigungen sind je 
nach Stadt sehr unterschied-
lich. Außerdem sind sie zeit-
lich begrenzt und daher kei-
ne Dauerlösung. 

Das Nachrüsten der 
Handwerkerfahrzeu-
ge ist der beste Weg, 

die Umwelt zu schonen und 
freie Fahrt in die Umweltzonen 
zu bekommen“, wirbt Otto 
Kentzler, Präsident des Zentral-

verbands des Deutschen Hand-
werks (ZDH), für den Einbau 
von Dieselpartikelfi ltern.

„Wer sich jetzt für die Nach-
rüstung entscheidet, profi tiert 
von der staatlichen Förderung 
und erhöht nicht zuletzt den 
Wiederverkaufswert seines 
Fahrzeugs“, ergänzt ZDK-Vize-
präsident und Bundesinnungs-
meister Wilhelm Hülsdonk. 

Der Staat unterstützt die Fil-
ternachrüstung in diesem Jahr 
mit 330 Euro pro Pkw und 
leichtem Nutzfahrzeug bis 3,5 
Tonnen zulässiger Gesamtmas-
se. Ein wesentlicher Teil des 

weiter nächste Seite »»»
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Handwerker-Fuhrparks wird davon abge-
deckt. Um Fördergeld zu erhalten, muss 
das Nutzfahrzeug bis einschließlich 16. 
Dezember 2009, der Pkw bis einschließ-
lich 31. Dezember 2006 zugelassen wor-
den sein. Insgesamt stehen 30 Millionen 
Euro bereit. Das entspricht zirka 87 000 
Nachrüstungen. Ein Viertel davon ist be-
reits beim Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Wiesbaden 
beantragt worden. Die Kosten der Nach-
rüstung liegen je nach Fahrzeug zwischen 
zirka 650 und zirka 1.500 Euro.

Von Vorteil ist die Umrüstung der 
Fahrzeuge in einem Kfz-Innungsbetrieb, 
der auch Abgasuntersuchungen (AU) 
durchführen darf. Dadurch entfällt die 

kostenpfl ichtige und zusätzliche Vorstel-
lung des Fahrzeugs bei einer Überwa-
chungsorganisation. 

„Die AU-Werkstatt bescheinigt den 
Einbau zur Vorlage für das Straßenver-
kehrsamt“, so Hülsdonk. Dort werden die 
Fahrzeugpapiere entsprechend ergänzt. 
Diese Einbaubescheinigung ist für den 
BAFA-Antrag notwendig. Zudem wird 
das Fahrzeug einer Partikelminderungs-
klasse zugeordnet. Sie bestimmt die Farbe 
der Feinstaubplakette. 

Bei Nachrüstungsanfragen prüfen die 
Kfz-Innungsbetriebe, ob geeignete Par-
tikelfi lter verfügbar sind. Ist eine Nach-
rüstung technisch nicht möglich, können 
Handwerker eine Ausnahmegenehmigung 
beantragen. Dazu müssen sie unter ande-
rem eine Nichtnachrüstbarkeitsbescheini-
gung beim Straßenverkehrsamt vorlegen. 
Diese hingegen kann nur der amtlich an-
erkannte Sachverständige einer Techni-
schen Prüfstelle ausstellen. �

Quelle: Landesinnungsverband NRW
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Ohne Inspektion
keine Garantie

Autos brauchen Pflege 
und Wartung, damit sie si-
cher und pannenfrei rollen. 
Eine Binsenweisheit für je-
den Besitzer. 

Der aktuelle DAT-Re-
port zeigt indes: 31 
Prozent aller Fahr-

zeughalter verzichteten 2010 
auf den Check. Zu teuer, ver-
gessen, selbst erledigt. „Grün-
de, die für neue Autos verhee-
rende Folgen haben können“, 
betont ein Sprecher des Deut-
schen Kfz-Gewerbes. Denn 
„ohne Inspektion gibt es kei-
ne Garantieleistungen“, bringt 
es Andreas Lauke, Kfz-Meister 
im Renault Autohaus König in 
Berlin, auf den Punkt. Selbst 
wenn das Auto regelmäßig ins-
piziert wird, gelten für die Fah-
rer bestimmte Regeln. 

Markenhaus oder freie 
Werkstatt? Noch immer sind 
Autofahrer verunsichert, wohin 
sie während der Garantiezeit 
fahren dürfen. Dabei gibt es laut 
Gruppenfreistellungsverord-
nung (GVO) die klare Aussage: 
Es besteht freie Wahl. Immer vo-
rausgesetzt, die Herstellervorga-
ben werden eingehalten, es wird 
sach- und fachgerecht gewartet, 
und die Arbeiten sind nicht Ur-
sache für einen späteren Scha-
den. Der Inspektions-Eintrag 
gehört ins Serviceheft. Alle Po-
sitionen werden dokumentiert. 

Fristen penibel einhalten 
oder lax überziehen? Das 
entscheidet jeder Hersteller für 
sich und im Einzelfall. Schließ-
lich ist die Garantie eine frei-
willige zusätzliche Leistung. Bei 
Renault König in Berlin darf der 

Inspektionstermin bis zu zwei 
Monate oder um 2 000 Kilome-
ter überzogen werden. Danach 
riskiert der Kunde, sich an mög-
lichen Reparaturen fi nanziell zu 
beteiligen. So kulant regulieren 
längst nicht alle Hersteller. 

Lockangebote nutzen 
oder auf Festpreise bauen? 
Inspektion ab 49 Euro ohne 
Aufwand für Zusatzarbeiten und 
zuzüglich Material – nicht selten 
münden vermeintliche Schnäpp-
chen  in handfesten Reparaturen 
zum Normalpreis. Betriebe der 
Kfz-Innung nennen Festpreise 
und klären notwendige Arbeiten 
mit den Kunden bereits während 
der Direkt- und Dialogannah-
me auf der Hebebühne. Schrift-
lich fi xierte Kostenvoranschläge 
schützen vor dem bösen Erwa-
chen. Zu empfehlen ist auf jeden 
Fall, den Serviceauftrag einem 
Meisterbetrieb der Kfz-Innung 
zu erteilen. Im Streitfall kann 
der Kunde dann die örtliche Kfz-
Schiedsstelle einschalten. �
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Aktueller Hinweis der BAFA

Fortführung der Förderung
von Rußpartikelfiltern

Aufgrund der hohen Nachfrage des 
laufenden Programms hat das Bundes-
umweltministerium die Förderrichtli-
nie so angepasst, dass Nachrüstungen 
mit Partikelfiltern bis zum 31. Dezem-
ber 2013 gefördert werden können.

Auch nach Ausschöpfung der für 
dieses Jahr veranschlagten För-
dermittel können weiterhin An-

träge auf Förderung beim BAFA gestellt 
werden. Die Bewilligung dieser Anträge 
erfolgt zeitnah, allerdings unter der auf-
schiebenden Bedingung, dass im Bundes-
haushalt 2013 veranschlagte Haushalts-
mittel verfügbar sind. Ausgezahlt wird der 
Zuschuss dann im folgenden Jahr.

Die Antragstellung ist nur über das 
elektronische Antragsformular unter 
www.code.bafa.de/pmsf möglich.

Die Antragstellung erfolgt in 3 Schritten:
1. Elektronisches Antragsformular online 

ausfüllen und senden
2. Ausgefülltes Antragsformular ausdru-

cken und unterschreiben
3. Antragsformular mit Kopie der Zulas-

sungsbescheinigung Teil I (Fahrzeug-
schein) per Post an das BAFA senden; 
Unternehmer fügen noch die De-mini-
mis-Erklärung bei.

Bitte beachten Sie: Nur wer als Fahr-
zeughalter in der Zulassungsbescheini-
gung Teil I (Fahrzeugschein) eingetragen 
ist, kann den Förderantrag stellen. An-
dernfalls wird der Antrag abgelehnt.

Hinweis: Für Ihre per Post eingesendeten 
Dokumente erhalten Sie keine gesonderte 
Eingangsbestätigung. Die Bearbeitung der 
vollständig eingereichten Antragsunterla-
gen dauert ca. 3 bis 4 Wochen.

Die Zahlung des Zuschuss wird nur auf 
ein Konto des Antragstellers / der Antrag-
stellerin angewiesen. Bitte überprüfen Sie 
Ihre angegebenen Kontodaten.

Die Förderung kommt in Betracht für:
» PKW mit Dieselmotor, die bis ein-
schließlich 31. Dezember 2006 erstmals 
zugelassen wurden,
» Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamt-
masse bis zu 3,5 Tonnen mit Dieselmotor 
mit einer besonderen Zweckbestimmung 
(Wohnmobile, Krankenwagen, Leichen-
wagen und rollstuhlgerechte Fahrzeuge), 
die bis einschließlich 31. Dezember 2006 
erstmals zugelassen wurden und
» Leichte Nutzfahrzeuge mit Dieselmo-
tor mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 
zu 3,5 Tonnen, die bis einschließlich 16. 
Dezember 2009 erstmals zugelassen wur-
den.

Nachrüstungen mit Partikelfi ltern, die 
ab 1. Januar 2012 bis einschließlich 31. 
Dezember 2013 erfolgen, können geför-
dert werden. Maßgeblich ist der Tag, an 
dem nach Feststellung der Zulassungsbe-
hörde das Fahrzeug nachgerüstet wurde. 
Bitte achten Sie darauf, dass der Tag der 
Nachrüstung in Ihren Fahrzeugpapieren 
eingetragen wird. Als Nachweis legen Sie 
Ihrem Antrag bitte eine Kopie Ihrer Zu-
lassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeug-
schein) bei.

Das Fahrzeug muss zum Zeitpunkt der 
Antragstellung auf die Antragstellerin / den 
Antragsteller im Inland zugelassen sein.

Antragsberechtigt ist die Fahrzeughal-
terin / der Fahrzeughalter, auf die / den 
das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung zugelassen ist. Auch Unterneh-
men können grundsätzlich antragsberech-
tigt sein. Hier sind die Schwellenwerte für 
De-minimis-Beihilfen zu beachten.

Der Antrag ist nach Umrüstung des 
Fahrzeugs und Änderung der Zulassungs-
bescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) zu 
stellen. Die Förderung ist möglich für 
Nachrüstungen ab dem 1. Januar 2012 bis 
einschließlich 31. Dezember 2013. Für 
Nachrüstungen mit Partikelfi ltern, die in 
2012 erfolgen, beträgt der Zuschuss 330 
Euro; Nachrüstungen, die in 2013 durch-
geführt werden, können mit 260 Euro ge-
fördert werden (Festbetragszuschuss). Die 
Förderung wird pro Fahrzeug nur einmal 
gezahlt.

Die Förderung ist ausgeschlossen, sofern 
für das Fahrzeug
» eine Steuerbefreiung nach § 3c des 
Kraftfahrzeugsteuergesetzes (KraftStG) 
vorliegt oder
» bereits eine Förderung nach den Richt-
linie zur Förderung des nachträglichen 
Einbaus von Partikelminderungssystemen 
bei PKW mit Selbstzündungsmotor (Die-
sel) vom 27. Juli 2009 oder vom 6. Mai 
2010 erfolgte.

Die Frist zur Antragstellung endet für 
Nachrüstungen, die in 2012 erfolgen, mit 
Ablauf des 15. Februar 2013. Für Nach-
rüstungen, die in 2013 durchgeführt wer-
den, endet die Frist entsprechend mit 
Ablauf des 15. Februar 2014 (Ausschluss-
frist). Dem BAFA müssen die vollständi-
gen Antragsunterlagen spätestens zum je-
weiligen Termin vorliegen. �
Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA) – Referat 511
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Verjährung von Forderungen
zum Jahresende 2012

Jeder Gewerbetreibende sollte vor 
Ablauf des Jahres die ausstehenden 
Forderungen daraufhin überprüfen, 
ob ihnen eine Verjährung droht!

Zivilrechtliche Ansprüche wie 
Werklohnforderungen verjähren 
regelmäßig in 3 Jahren (§ 195 

BGB). Nach § 199 BGB beginnt die Ver-
jährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, 
in welchem der Anspruch entstanden ist.

Ein Anspruch gilt als entstanden, wenn 
er vom Gläubiger, ggf. gerichtlich, geltend 
gemacht werden kann. Dies ist bei Vergü-
tungsansprüchen der Zeitpunkt, in dem 
die Fälligkeit eingetreten ist. 

Sofern Grundlage des Vertrages das 
BGB-Werkvertragsrecht ist, wird die Ver-
gütung mit der Abnahme fällig (vgl. § 641 
Abs. 1 BGB). Bei VOB-Verträgen wird 

der Anspruch auf Vergütung alsbald nach 
Prüfung und Feststellung der vom Auf-
tragnehmer vorgelegten Schlussrechnung, 
spätestens aber zwei Monate nach Abnah-
me und Zugang der Schlussrechnung, fäl-
lig (vgl. § 16 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B). 

Dies bedeutet, dass mit dem Ablauf des 
31. Dezember 2012 grundsätzlich sämtli-
che Forderungen, die vor dem 1.1.2010 
fällig geworden sind, nicht mehr durch-
setzbar sind!

Dringend gewarnt werden muss vor 
der oft vertretenen Auffassung, dass eine 
– insbesondere durch Einschreiben ausge-
sprochene – Mahnung die Verjährung un-
terbreche oder hemme. Diese Auffassung 
ist nicht richtig!

Die Verjährung ist nur gehemmt, so-
fern es eine Absprache zwischen Gläubi-

ger und Schuldner gibt, dass der Anspruch 
einstweilen nicht geltend gemacht werden 
soll (Stillhalteabkommen). Sie wird fer-
ner gehemmt durch die Erhebung der 
Klage oder die Zustellung des Mahnbe-
scheids im Mahnverfahren.

Dabei ist es nicht erforderlich, dass die 
Klage oder der Mahnbescheid vor dem 
1. Januar 2013 zugestellt wird. Es genügt 
vielmehr zur Fristwahrung, dass die Klage 
oder der Mahnbescheid vor Jahresablauf 
eingereicht wird, sofern die Zustellung 
„demnächst“ erfolgt.

Ferner beginnt die Verjährung er-
neut – u.U. sogar mehrfach –,  wenn der 
Schuldner dem Gläubiger gegenüber den 
Anspruch durch Abschlagszahlung, Zins-
zahlung, Sicherheitsleistung oder in sons-
tiger Weise anerkennt. �

EditorialHandwerksforumNamen + NachrichtenTermine
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Nachlass in Höhe der Kasko-Selbstbeteiligung

Autoverglaser: Kein verdeckter
Nachlass für Kunden

Ein Autoverglaser darf bei Repa-
ratur von Steinschlagschäden seinen 
Kunden keinen verdeckten, der Versi-
cherung verschwiegenen Nachlass in 
Höhe der Kasko-Selbstbeteiligung ein-
räumen.

Im konkreten Fall hatte der Autover-
glaser Kunden gegen das Versprechen, 
für zwölf Monate einen Werbeaufkle-

ber auf ihrer Windschutzscheibe befestigt 
zu lassen, einen Betrag in Höhe der Selbst-
beteiligung vergütet. Gegenüber dem Kas-
ko-Versicherer rechnete der Autoverglaser 
die (an ihn abgetretenen) Ansprüche aus 
der KfZ-Kaskoversicherung so ab, als habe 
der Kunde die Selbstbeteiligung von 150 
Euro tatsächlich gezahlt. 

Gegen diese Praxis hatte ein Versiche-
rungsunternehmen auf Unterlassung, 

Auskunft, Feststellung der Schadenser-
satzpfl icht und Ersatz der Abmahnkos-
ten geklagt. Die Klägerin ging von einem 
wettbewerbswidrigen Verhalten aus, das 
auch als zumindest versuchter Betrug ge-
wertet werden könne. Die Beklagte mach-
te dagegen geltend, es sei branchenüblich, 
den Kunden Preisnachlässe in Höhe der 
Selbstbeteiligung einzuräumen; zudem sei 
dem Versicherer kein Schaden entstanden. 
Dies sah das Landgericht Köln  anders 
und gab der Klage statt. Das Verfahren 
wurde dann weiter vor dem Oberlandes-
gericht geführt.

Das Oberlandesgericht bestätigte mit 
einer geltend gemachten Einschränkung 
das erstinstanzliche Urteil. Zwar liege im 
Verhältnis zur Versicherung kein unlaute-
rer Wettbewerb vor, da die Parteien nicht 
um Marktanteile miteinander konkurrier-

ten. Jedoch liege in der beanstandeten Ab-
rechnungspraxis ein Betrug zu Lasten des 
Versicherers. Es sei evident, dass das An-
bringen des naturgemäß eher kleinen Wer-
beaufklebers auf der Windschutzscheibe, 
dessen Verbleib über zwölf Monate der Au-
toverglaser nicht einmal kontrollieren kön-
ne, keinesfalls als gleichwertige Gegenleis-
tung für eine Zahlung i. H. von 150 Euro 
anzusehen sei. Die vertragliche Konstruk-
tion diene ersichtlich nur dazu, dem Kun-
den die Selbstbeteiligung vollständig zu 
erstatten, ohne dies der Versicherung mit-
zuteilen. Hierdurch werde die Bezahlung 
der – unter Berücksichtigung des verdeck-
ten Nachlasses – tatsächlich angefallenen 
Reparaturkosten vollständig der klagenden 
Versicherung aufgebürdet. �

Oberlandesgericht Köln,
Urteil vom 12.10.2012, Az.: 6 U 93/12
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Der Bundesfinanzhof hat 
seine Rechtsprechung zur 
Jahreswagenbesteuerung 
fortgeführt. Er hat dabei u.a. 
klargestellt, dass nicht jeder 
Rabatt, den ein Arbeitneh-
mer von seinem Arbeitgeber 
erhält, zu steuerpflichtigem 
Arbeitslohn führt.

Der Bundesfi nanzhof 
hatte zuletzt ent-
schieden, dass die 

unverbindliche Preisempfeh-
lung eines Automobilherstellers 
keine geeignete Grundlage sei, 
den lohnsteuerrechtlich erheb-
lichen Vorteil eines Personalra-
batts für Jahreswagen zu bewer-
ten. Dafür war die Erkenntnis 
maßgebend, dass kaum noch 
ein Pkw zum offi ziellen Listen-
preis verkauft wird (BFH, Ur-
teil v. 17.6.2009 – VI R 18/07). 
Das Bundesfi nanzministeri-
um hat hierauf reagiert und 
am 18.12.2009 ein Schreiben 
bekanntgegeben (BStBl 2010 
I S. 20), das den praktischen 
Schwierigkeiten der Werter-
mittlung mit Pauschalierungen 
begegnen soll. Hiernach sei es 
nicht zu beanstanden, wenn als 
Endpreis im Sinne des § 8 Abs. 

3 EStG der Preis angenommen 
wird, der sich ergibt, wenn 80 
Prozent des Preisnachlasses, der 
durchschnittlich beim Verkauf 
an fremde Letztverbraucher im 
allgemeinen Geschäftsverkehr 
tatsächlich gewährt wird, von 
dem empfohlenen Preis abgezo-
gen wird. Nach einem früheren 
Schreiben (BMF v. 30.1.1996, 
BStBl 1996 I S. 114) sollten so-
gar nur die Hälfte der durch-
schnittlichen Händlerrabatte 
abgezogen werden können.

In den Streitfällen hatten Ar-
beitnehmer von ihren als Fahr-
zeughersteller tätigen Arbeitge-
bern jeweils Neufahrzeuge zu 
Preisen erworben, die deutlich 
unter den sog. „Listenpreisen“ 
lagen. Die Finanzämter setzten 
einkommensteuerpflichtigen 
Arbeitslohn an, soweit die vom 
Arbeitgeber gewährten Rabat-
te die Hälfte der durchschnitt-
lichen Händlerrabatte über-
stieg (BMF v. 30.1.1996, BStBl 
1996 I S. 114). Dagegen wand-
ten die Kläger ein, dass Lohn al-
lenfalls insoweit vorliege, als der 
Arbeitgeberrabatt über das hin-
ausgehe, was auch fremde Drit-
te als Rabatt erhielten. 

Einkommensteuer: Rabatte
beim Kauf von Jahreswagen
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Dieser Auffassung schloss 
sich der Bundesfi nanzhof in 
den jetzt ergangenen Urteilen 
an. Rabatte, die der Arbeitge-
ber nicht nur seinen Arbeit-
nehmern, sondern auch frem-
den Dritten üblicherweise 
einräumt, begründen bei Ar-
beitnehmern keinen steuer-
pfl ichtigen Arbeitslohn. Denn 
zum Arbeitslohn gehören zwar 
Vorteile, die Arbeitnehmern 
dadurch zufl ießen, dass Arbeit-
geber aufgrund des Dienstver-
hältnisses ihren Arbeitnehmern 
Waren zu einem besonders 
günstigen Preis verkaufen.

Ob allerdings der Arbeit-
geber tatsächlich einen beson-
ders günstigen, durch das Ar-
beitsverhältnis veranlassten 
Preis eingeräumt hat, ist jeweils 
durch Vergleich mit dem übli-
chen Preis festzustellen. Maß-
gebend ist danach der um üb-
liche Preisnachlässe geminderte 
übliche Endpreis am Abgabeort 
(§ 8 Abs. 2 EStG). �

Bundesfi nanzhof, Urteil 
vom 26.7.2012, Az. VI R 27/11 

und
VI R 30/09 (veröffentlicht 

7.11.2012)

Ein- und Ausbaukosten bei
mangelhaftem Baumaterial

Ein Bauunternehmer 
wird vom Bauherrn mit 
der Ausführung von Dach-
arbeiten beauftragt. Laut 
Auftrag müssen Mineralfa-
ser-Dämmplatten verlegt 
werden, die das Bauunter-
nehmen dann bei einem 
Baustoffhändler kauft. Nach 
dem Verbauen der Platten 
stellt sich heraus, dass diese 
die notwendige Druckfes-
tigkeit nicht aufweisen und 
dementsprechend vollstän-
dig ausgebaut und durch 

neue Platten ersetzt werden 
müssen. 

Der Baustoffhändler 
verweigert die Nach-
lieferung, so dass der 

Bauunternehmer den Baustoff-
händler wegen der Kosten für 
die neuen Dämmplatten und 
die Aus- und Wiedereinbau-
kosten in Anspruch nimmt. 
Das Landgericht gab der Klage 
bis auf die Einbaukosten statt. 
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In der Berufungsinstanz beim 
Oberlandesgericht bekommt 
der Baustoffhändler Recht und 
er muss nur die Kosten für die 
neuen Dämmplatten zahlen. 

Das Oberlandesgericht geht 
bei seiner Begründung von 
§ 439 Abs.1 Satz 1 BGB aus, 
wonach der Käufer als Nach-
erfüllung nur die Lieferung ei-
ner mangelfreien Sache fordern 
kann, jedoch nicht die Kosten 
des Wiedereinbaus. Etwas an-
deres gilt nur, wenn den (Bau-
stoff-)Händler ein Verschulden 
trifft. Die neue gegenteilige 
Rechtsprechung des EuGH ist 
nicht anwendbar, da es sich 
hier um einen Kauf zwischen 
Unternehmern und nicht um 
einen Verbrauchsgüterkauf 
handelt. Gleiches gilt auch für 
die Ausbaukosten.

Hinweis: Die unterschiedliche 
Auslegung des § 439 BGB durch 
die Gerichte führt zu einem für 
die Bauunternehmer/“Betrieb 
vor Ort“ zu einer äußert unan-
genehmen Situation. Denn der 
Betrieb haftet gegenüber dem 
Bauherrn nach Werkvertrags-
recht (ggf. VOB/B), d.h. auch 
für die Aus- und Einbaukosten. 
Regress beim Baustoffhänd-
ler wird nur in den seltensten 
Fällen möglich sein, da den 
Händler in der Regel kein Ver-
schulden an dem vorhandenen 
Mangel trifft. �

Bundesgerichtshof,
Urteil vom 17.10.2012 – 

Az. VIII ZR 226/11

Oberlandesgericht Frank-
furt am Main, Urteil vom 
21.6.2012 – Az. 15 U 147/11
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Wirkung eines Anerkenntnisses
bei Nachbesserungsarbeiten

Der Auftraggeber beauftragt den 
Auftragnehmer mit der Durchfüh-
rung von Abdichtungsarbeiten an ei-
nem Doppelhaus. Die arbeiten wer-
den Ende 1999 abgenommen, im Jahr 
2003 zeigt sich ein Mangel an der Ab-
dichtung. Der Auftragnehmer bessert 
nach. Im Jahre 2007 nimmt der Auf-
traggeber den Auftragnehmer wiede-
rum wegen Mängeln an der Abdich-
tung in Anspruch. 

Hierzu trägt der Auftragnehmer 
vor, das er dem Auftraggeber 
unmittelbar vor Ausführung 

der Nachbesserungsarbeiten im Jah-
re 2003 erklärt habe, dass er fachgerecht 
und mangelfrei gearbeitet habe. Er habe 
nur aus Kulanz nachgebessert, da die vom 
Auftraggeber verlangten Arbeiten ohne 
größeren Aufwand erledigt werden konn-
ten. Der Auftraggeber ist der Auffassung, 
dass der Auftragnehmer seiner gesetzli-

chen Nacherfüllungsverpfl ichtung nach-
gekommen sei. Die Gewährleistungsfrist 
habe daher nach § 212 Abs.1 Nr.1 BGB 
im Jahre 2003 neu begonnen, so dass die 
Verjährung erst im Jahre 2008 eintreten 
würde. 

Das Oberlandesgericht verurteilt den 
Auftragnehmer, der Bundesgerichtshof 
hebt das Urteil auf und weist zurück.

Gemäß § 212 Abs.1 Nr.1 BGB be-
ginnt die Verjährung erneut, wenn der 
Schuldner dem Gläubiger gegenüber 
den Anspruch durch Abschlagszahlung, 
Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in 
ähnlicher Weise anerkennt. Nach ständi-
ger Rechtsprechung liegt ein Anerkennt-
nis vor, wenn sich aus dem tatsächlichen 
Verhalten des Schuldners gegenüber dem 
Gläubiger klar und unzweideutig ergibt, 
dass dem Schuldner das Bestehen der 
Schuld bewusst ist und angesichts dessen 

der Gläubiger darauf vertrauen darf, dass 
sich der Schuldner nicht auf den Ablauf 
der Verjährung berufen wird. Der Schuld-
ner muss dabei sein Wissen, zu etwas ver-
pfl ichtet zu sein, klar zum Ausdruck brin-
gen, wobei allerdings auch ein eindeutiges 
schlüssiges Verhalten ausreichend sein 
kann. Ob in der Vornahme von nicht nur 
unwesentlichen Nachbesserungsarbeiten 
ein Anerkenntnis der Gewährleistungs-
pfl icht durch den Auftragnehmer liegt, ist 
unter Würdigung alles Umstände des Ein-
zelfalls zu entscheiden. 

Hinweis: Maßgeblich ist in diesem Zusam-
menhang, ob der Auftragnehmer aus der 
Sicht des Auftraggebers nicht nur aus Ku-
lanz oder zur gütlichen Beilegung eines 
Streits, sondern in dem Bewusstsein handelt, 
zur Nachbessrung verpfl ichtet zu sein. �

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 
23.8.2012 – Az. VII ZR 155/10

Arbeitgeber darf Attest
am ersten Krankheitstag fordern

Beschäftigte müssen auf Verlan-
gen ihres Arbeitgebers schon am ers-
ten Krankheitstag ein ärztliches Attest 
vorlegen, wenn der Chef dies verlangt. 
Das hat das Bundesarbeitsgericht ent-
schieden (BAG, Urteil vom 14.11.2012 – 
5 AZR 886/11). 

Begründen müssen Arbeitgeber es 
nicht, wenn sie bereits so früh auf 
die Vorlage eines Attests bestehen. 

Gesetzlich sind Beschäftigte verpfl ichtet, 
ihren Arbeitgeber unverzüglich zu infor-
mieren (in der Regel telefonisch), wenn sie 
wegen Krankheit ausfallen. Aber erst am 
vierten Tag ihrer Krankheit müssen sie eine 
ärztliche Bescheinigung vorlegen. Das Ent-

geltfortzahlungsgesetz räumt dem Arbeit-
geber aber auch das Recht ein, schon früher 
einen Krankenschein zu verlangen. 

Die Klägerin empfand die Anweisung 
als Schikane und Disziplinierungsmaß-
nahme, weil nicht von allen Mitarbeitern 
verlangt werde, am ersten Tag der Krank-
heit ein Attest vorzulegen. Auch argu-
mentierte die Klägerin, dass bei ihr kein 
Missbrauchsverdacht hinsichtlich der Ar-
beitsunfähigkeit bestanden habe. Die-
sen Argumenten folgten die Richter aber 
nicht und wiesen die Klage ab.

Hinweis: Durch dieses Urteil wird die 
Position der Arbeitgeber gestärkt. Aller-

dings sollte jeder Arbeitgeber auch be-
denken, dass dadurch auch negative Fol-
gen entstehen können. Zum einen kann 
das Betriebsklima beeinträchtigt werden, 
wenn den Arbeitnehmern grundsätzlich 
kein Vertrauen entgegen gebracht wird. 
Des Weiteren kann es auch gut passie-
ren, dass sich der Arbeitnehmer wirklich 
nur einen Tag krank gemeldet hätte, der 
Arzt ihn aber zum Zwecke der vollständi-
gen Genesung dann 2-3 Tage arbeitsun-
fähig „krankschreibt“. Sinnvoller wäre es 
daher weiterhin nur Anlass bezogen ein 
ärztliches Attest ab dem ersten Tag zu ver-
langen, nämlich dann, wenn man die re-
gelmäßig „Freitags-, Brückentags- oder 
Montagskranken“ erreichen will. �
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Hartnäckiges Falschparken
kann Führerschein kosten

Eine Fahrerlaubnis kann nach ei-
nem Eilbeschluss des VG Berlin unge-
achtet der im Verkehrszentralregister 
eingetragenen Punktzahl auch dann 
entzogen werden, wenn der Fahrer-
laubnisinhaber nur bloße Ordnungs-
vorschriften hartnäckig nicht einhält. 

Zwischen November 2010 und 
Juni 2012 waren mit zwei auf 
den Antragsteller zugelassenen 

Fahrzeugen insgesamt 144 Verkehrsord-
nungswidrigkeiten (127 Parkverstöße, 17 
Geschwindigkeitsüberschreitungen) be-
gangen worden. Daraufhin entzog das 
Landesamt für Bürger- und Ordnungs-
angelegenheiten sofort vollziehbar die 
Fahrerlaubnis des Antragstellers. Dieser 
machte hiergegen geltend, Parkverstöße 
brächten keine Gefahr für die Sicherheit 
der anderen Verkehrsteilnehmer mit sich. 
Die Verstöße hätten zum größten Teil sei-
ne Mitarbeiter verursacht. Soweit er das 
Fahrzeug gefahren habe, seien lediglich 42 
Verstöße auf ihn zurückzuführen. Die von 
ihm begangenen Parkuhrverstöße hätten 
häufi g ihren Grund darin, dass er entwe-

der keine Zeit oder aber kein Münzgeld 
gehabt habe.

Die 4. Kammer des VG bestätigte die 
Entscheidung der Behörde. Eine Fahrer-
laubnis könne nicht nur bei Eintragungen 
im Verkehrszentralregister, sondern auch 
demjenigen entzogen werden, der sich aus 
anderen Gründen als ungeeignet erwie-
sen habe. Verstöße gegen Vorschriften des 
ruhenden Verkehrs seien für die Beurtei-
lung der Fahreignung relevant, wenn sie 
sich über einen längeren Zeitraum derart 
häuften, dass dadurch eine laxe Einstel-
lung und Gleichgültigkeit gegenüber Ver-
kehrsvorschriften jedweder Art offenbar 
werde. Dies sei dann anzunehmen, wenn 
– wie hier – auf ein Jahr gesehen nahezu 
wöchentlich ein geringfügiger Verstoß an-

falle. Der Antragsteller verkenne die von 
ihm ausgehende Gefahr, die in seiner un-
angemessenen Einstellung zu den im In-
teresse eines geordneten Straßenverkehrs 
erlassenen Rechtsvorschriften liege. Die 
nicht von ihm begangenen Verstöße habe 
er jedenfalls ermöglicht, weil er als Hal-
ter das rechtswidrige Verhalten Dritter mit 
auf seinen Namen zugelassenen Fahrzeu-
gen nicht rechtzeitig und im erforderli-
chen Umfang unterbunden habe.

Hinweis: Überlegen Sie sich gut, wenn 
Sie einfach aus „Nettigkeit“ Bußgelder für 
Ihre Mitarbeiter ohne einen weiteren Hin-
weis an die Behörde zahlen. �

Verwaltungsgericht Berlin, Be-
schluss vom 10.09.2012, AZ. 4 L 271/12



Neues Seminar „BWA richtig lesen und 
verstehen“ bereits ein voller Erfolg

17 Handwerker und Handwerke-
rinnen aus verschiedenen Gewerken 
konnten sich bei dem Seminar „BWA 
richtig lesen und verstehen“ über in-
teressante Vorträge und Diskussionen 
freuen. Die rege Beteiligung und die 
kontroversen Beiträge sprachen dabei 
für sich.

Die Reaktionen der Teilnehmer/-
innen waren durchweg posi-
tiv. „Das qualitativ beste Se-

minar zu diesem Thema“, betitelte ein 
Sanitär- und Heizungsbauerbetrieb mit 

vier Mitarbeitern aus Bergisch Gladbach 
das Seminar. Langeweile kam in den je 8 
Stunden nicht auf. Vor allem die Praxis-
orientierung war ein wichtiger Punkt für 
die Teilnehmer. 

Gelobt wurde auch, dass das Seminar 
genau auf die Bedürfnisse und Fragen von 
Handwerksbetrieben zugeschnitten war. 
Bis dato, so gaben diverse Teilnehmer an, 
hätten sie ihre BWA nicht richtig lesen 
können. Damit war auch für den Semi-
narleiter und Trainer, Frank Reinitz, eines 
seiner wichtigsten Seminarziele erreicht.

Positive Teilnehmerresonanz
Einen „lebendigen Seminartag“ hatte sich 
Dipl.-Betriebswirt Markus Naujoks als 
Organisator gewünscht, was auch wunsch-
gemäß durch die begeisterten Teilnehmer 
des ausgebuchten Seminars bestätigt wur-
de. „Ein Tag, der sich absolut gelohnt hat“, 
so titelte man am Ende einstimmig. Denn 
inhaltlich wurde nicht nur die schwe-
re Kost der theoretischen Grundlagen er-
arbeitet. Auch praktische Übungen und 
Gruppenarbeit brachten Abwechslung ins 
Programm und rundeten das Seminar auf 
angenehme Weise ab. �

26
FORUM 6/2012

Editorial Handwerksforum Namen + Nachrichten TermineRecht + Ausbildung

Verdienstgrenze für Minijobber steigt 
ab dem 1. Januar 2013 auf 450 Euro

Mit dem „Gesetz zu Änderungen im 
Bereich der geringfügig entlohnten 
Beschäftigung“ treten zum 1. Januar 
2013 zwei wesentliche Änderungen bei 
geringfügig entlohnten Beschäftigun-
gen ein:
» Die Verdienstgrenze für geringfügig 

entlohnte Beschäftigungen (Geringfü-
gigkeitsgrenze) steigt von 400 Euro auf 
450 Euro.

» Personen, die vom 1. Januar 2013 an 
ein geringfügig entlohntes Beschäf-
tigungsverhältnis aufnehmen, un-
terliegen grundsätzlich der Versi-

cherungspfl icht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung.

Minijobs, die ab dem 1. Januar 2013 
beginnen, werden versicherungspfl ichtig 
in der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Da der Arbeitgeber für eine geringfügig 
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entlohnte Beschäftigung bereits den Pau-
schalbeitrag zur Rentenversicherung in 
Höhe von 15 Prozent des Arbeitsentgelts 
zahlt, ist nur die geringe Differenz zum 
allgemeinen Beitragssatz von 18,9 Prozent 
im Jahr 2013 auszugleichen. Das sind 3,9 
Prozent Eigenanteil für den Minijobber. 

Alternativ zur vollen Rentenversiche-
rungspfl icht können sich Minijobber von 
der Versicherungspfl icht in der Rentenver-
sicherung befreien lassen. Hierfür muss der 
Beschäftigte dem Arbeitgeber schriftlich 
mitteilen, dass er die Befreiung von der 
Versicherungspfl icht wünscht. Dann ent-
fällt der Eigenanteil des Minijobbers und 
nur der Arbeitgeber zahlt den Pauschal-
beitrag zur Rentenversicherung. Stellt der 
Minijobber einen schriftlichen Antrag auf 
Befreiung von der Rentenversicherungs-

pfl icht, muss der Arbeitgeber auf diesem 
Antrag das Eingangsdatum vermerken.

Achtung: Der Antrag ist nicht an die 
Minijob-Zentrale weiterzuleiten, sondern 
verbleibt in den Entgeltunterlagen des Ar-
beitgebers. 

Mit dem Antrag kann der Arbeitgeber 
bei späteren Prüfungen die Richtigkeit des 
gemeldeten Versicherungswunsches bele-
gen.

Was ist mit bestehenden
Beschäftigungen?
Minijobber, die in ihrem Minijob vor 
dem 1. Januar 2013 versicherungsfrei in 
der Rentenversicherung waren, bleiben es 
auch weiterhin. Sie haben aber jederzeit 
die Möglichkeit, durch Beitragsaufsto-
ckung auf die Versicherungsfreiheit in der 
Rentenversicherung zu verzichten.

Erhöht der Arbeitgeber nach dem 31. 
Dezember 2012 allerdings das regelmäßi-
ge monatliche Arbeitsentgelt auf einen Be-
trag von mehr als 400 Euro und weniger als 
450,01 Euro, gilt für die alte Beschäftigung 
das neue Recht. Dann tritt bei dem bis-
her versicherungsfreien Minijob Versiche-
rungspfl icht in der Rentenversicherung ein, 
es sei denn, der Beschäftigte ist Bezieher ei-
ner Vollrente wegen Alters oder Pensionär. 
Der Minijobber kann sich jedoch von der 
Versicherungspfl icht befreien lassen.

Wurden hingegen in der Beschäftigung 
bereits vor dem 1. Januar 2013 Rentenver-
sicherungsbeiträge aufgestockt, bleibt der 
Minijobber weiterhin versicherungspfl ich-
tig und kann sich nicht befreien lassen.

Anpassung der Mindest-
beitragsbemessungsgrundlage
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass bei ren-
tenversicherungspfl ichtigen Minijobs mit 
sehr geringen Verdiensten der zu zahlende 
monatliche Rentenversicherungsbeitrag 
bis zum 31. Dezember 2012 von mindes-
tens 155 Euro zu berechnen ist. Ab dem 
1. Januar 2013 wird auch diese Mindest-
beitragsbemessungsgrundlage angepasst. 
Pfl ichtbeiträge zur Rentenversicherung 
werden ab dem 1. Januar 2013 mindes-
tens von 175 Euro erhoben. Die angepass-
te Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 
fi ndet auch bei geringfügig entlohnten 
Beschäftigungen Anwendung, die bereits 
vor dem 1. Januar 2013 begonnen haben.

Wichtig: Alle Minijob-Arbeitgeber wer-
den durch die Minijob-Zentrale schrift-
lich über die neue Rechtslage informiert, 
sobald das Gesetzgebungsverfahren abge-
schlossen ist. Arbeitgeber, die nach dem 
31.12.2012 erstmals einen Minijobber 
anmelden, werden von der Minijob-Zent-
rale mit einem gesonderten Schreiben in-
formiert. Gerne hilft Ihnen aber auch die 
Rechtsabteilung Ihrer Kreishandwerker-
schaft bei offenen Fragen. �
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» Schütze & Braß Elektrotechnik

Inh. Norbert Schütze
www.schuetze-brass.de

Dachdecker-Handwerk
» Gerhard Zager GmbH

www.zager-gmbh.de
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Vergütungserwartung bei Überstunden
Arbeitnehmer, denen ein Entgelt 

über der Beitragsbemessungsgrenze 
in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung gezahlt wird, haben auch im Fall 
einer unwirksamen Abgeltungsklausel 
für geleistete Überstunden regelmä-
ßig keinen Anspruch auf Vergütung 
für die zusätzlich geleistete Arbeit. 

Der Arbeitnehmer ist als Lager-
leitung in einer Spedition ge-
gen ein Bruttomonatsgehalt von 

1800 Euro beschäftigt. Im Arbeitsvertrag 
ist vereinbart, dass der Arbeitnehmer zur 
Ableistung von Überstunden verpfl ich-
tet ist und hierfür keine gesonderte Ver-
gütung erhält. Mit seiner Klage verlangt 
der Arbeitnehmer für die in den vergange-
nen zwei Jahren insgesamt geleisteten 968 
Überstunden gesonderte Bezahlung. Das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) gibt dem Ar-
beitnehmer Recht.

Nach den Feststellungen der Vorins-
tanz hat der Arbeitnehmer die geltend ge-
machten Überstunden im Streitzeitraum 
tatsächlich geleistet. Hinsichtlich dieser 
Stunden gibt es keine Vergütungsabrede 
zwischen den Parteien. Die im Arbeitsver-
trag vereinbarte Klausel, nach der der Ar-
beitnehmer keine gesonderte Vergütung 
für Überstunden erhält, genügt nicht dem 
Transparenzgebot und ist ersatzlos un-
wirksam. Denn darin ist der zeitliche Um-
fang der abgegoltenen Überstunden nicht 
erkennbar und der Arbeitnehmer kann 

nicht sehen, was gegebenenfalls „auf ihn 
zukommt” und welche Leistung er für die 
vereinbarte Vergütung maximal erbringen 
muss.

Da die Parteien hinsichtlich der geleiste-
ten Überstunden somit keine Vergütungs-
abrede getroffen haben, hat der Arbeitneh-
mer nur dann einen Zahlungsanspruch, 
wenn die Ableistung der Überstunden nur 
gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Die-
se Vergütungserwartung ist im Streitfall 
gegeben. Einen allgemeinen Rechtssatz, 
dass jede Mehrarbeit oder dienstliche An-
wesenheit über die vereinbarte Arbeitszeit 
hinaus zu vergüten ist, gibt es nicht. Die 
Vergütungserwartung muss stets anhand 
eines objektiven Maßstabs unter Berück-

sichtigung der Verkehrssitte, der Art, des 
Umfangs und der Dauer der Dienstleis-
tung sowie der Stellung der Beteiligungen 
festgestellt werden, ohne dass es auf deren 
persönliche Meinung ankommt. Sie wird 
insbesondere fehlen, wenn Dienste hö-
herer Art geschuldet sind oder insgesamt 
eine deutlich herausgehobene Vergütung 
gezahlt wird. Von Letzterem kann dann 
ausgegangen werden, wenn das Entgelt die 
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetz-
lichen Rentenversicherung überschreitet. 
Mit dieser dynamischen Verdienstgrenze 
gibt der Gesetzgeber zu erkennen, welche 
Einkommen so aus dem in der Solidarge-
meinschaft aller sozialversicherungspfl ich-
tig Beschäftigten herausragen, dass keine 
weitere Rentensteigerung mehr zu recht-
fertigen ist.

Wer mit seinem aus abhängiger Be-
schäftigung erzielten Entgelt die Beitrags-
bemessungsgrenze der gesetzlichen Ren-
tenversicherung überschreitet, gehört zu 
den Besserverdienenden, die aus der Sicht 
der beteiligten Kreise nach der Erfüllung 
ihrer Arbeitsaufgaben und nicht eines 
Stundensolls vergütet werden. Mit sei-
nem Einkommen und nach der ausgeüb-
ten Tätigkeit gehört der Arbeitnehmer im 
Streitfall nicht zu diesem Personenkreis. 
Er kann daher die Bezahlung der geleiste-
ten Überstunden verlangen. �

BAG, Urteil vom 22.2.2012
– 5 AZR 765/10



VOB/B 2012 am 13. Juli 2012
im Bundesanzeiger veröffentlicht

Mit der Veröffentlichung der VOB/B 
2012 im Bundesanzeiger ist gleichzei-
tig die neue VOB/2012 in Kraft getre-
ten.

Bei einer vertraglichen Vereinba-
rung der VOB/B „in der derzeit 
gültigen Fassung“ gilt somit ab 

dem Zeitpunkt die neue VOB/B 2012. 
Die Änderungen im Überblick: 

Fälligkeit von Abschlagszahlungen 
In der Sache ergeben sich hier keine Än-
derungen. In § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B 
wird lediglich von 18 Werktagen (Montag 
bis Samstag) auf 21 (Kalender-) Tage um-
gestellt. 

Fälligkeit von Schlusszahlungen 
In § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B war bis-
lang geregelt, dass der Anspruch auf die 
Schlusszahlung spätestens innerhalb von 
2 Monaten nach Zugang der Schlussrech-
nung fällig wird. 

Nach der Neuregelung von § 16 Abs. 
3 Nr. 1 VOB/B wird der Anspruch auf 
Schlusszahlung im Grundsatz spätestens 
innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der 
Schlussrechnung fällig. Die Frist kann 
sich ausnahmsweise auf höchstens 60 Tage 
verlängern, wenn sie aufgrund der beson-
deren Natur oder Merkmale der Vereinba-
rung sachlich gerechtfertigt ist und aus-
drücklich vereinbart wurde. 

Verzugsbeginn
Nach der bisherigen Fassung von § 16 
Abs. 5 Nr. 3 VOB/B kommt der Auftrag-
geber nur dann in Verzug, wenn ihm der 
Auftragnehmer eine angemessene Nach-
frist setzt. Dieser Verzugseintritt durch 
Nachfristsetzung wird in der neuen Fas-
sung der VOB/B durch einen automati-
schen Verzugseintritt analog § 286 Abs. 3 
BGB ergänzt. 

Danach kommt der Auftraggeber spä-
testens 30 Tage nach Zugang der Rech-

nung in Verzug, ohne dass es einer 
Nachfristsetzung bedarf. Die Frist des 
automatischen Verzugsbeginns kann bei 
Schlusszahlungen ausnahmsweise auf 
höchstens 60 Tage verlängert werden, 
wenn sie aufgrund der besonderen Natur 
oder Merkmale der Vereinbarung sachlich 
gerechtfertigt ist und ausdrücklich ver-
einbart wurde. Diese Verlängerungsmög-
lichkeit gilt nur bei Schluss-, nicht aber 
bei Abschlagszahlungen. 

Neben dem automatischen Verzugs-
beginn wird ein früherer Verzugsbeginn 
durch Mahnung des Auftragnehmers 
möglich sein. Dies wurde auf Anregung 
des ZDB so auch ausdrücklich in der Be-
grün-dung zur Neuregelung festgehalten. 

Zeitplan VOB-Gesamtausgabe
2012 VOB/B 
Die Änderungen in § 16 VOB/B werden 
noch in die für Ende 2012 geplante VOB-
Gesamtausgabe 2012 aufgenommen.  �
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Übergangssystem Schule und Beruf im Rheinisch-Bergischen Kreis

Lob von NRW-Arbeitsminister
Guntram Schneider

Das vorbildliche Übergangssystem 
von der Hauptschule ins Berufsleben 
stand in der letzten Oktoberwoche im 
Mittelpunkt des Besuches von NRW-
Arbeitsminister Guntram Schneider. 
Von den hier etablierten Strukturen, 
die gleichermaßen Arbeitgebern und 
Schülern zugute kommen, machte er 
sich nun selbst ein Bild. 

Das Projekt Ausbildungsreife wur-
de von verschiedenen Akteuren 
im Kreis, u.a. von der Kreishand-

werkerschaft, entwickelt. „Hier wurde Pi-
onierarbeit für das ganze Land geleistet“, 
sprach der Minister allen Beteiligten im 
Kreishaus ein großes Kompliment aus. Die-
se erfolgreiche Arbeit ist auch der Grund, 
dass der Rheinisch-Bergische Kreis einer 
von 7 Referenzkommunen in Nordrhein-
Westfalen ist. Landrat Dr. Tebroke betonte 
die große Bedeutung, die das Übergangs-
system Schule/Beruf im Rheinisch-Bergi-
schen Kreis bereits seit über einem Jahr-

zehnt spielt. „Das Übergangsmanagement 
ist relevant für alle jungen Menschen in der 
Region“, machte der Landrat deutlich.

Die verschiedenen Maßnahmen haben 
die Übergangsquote in die duale Ausbil-
dung erheblich verbessert – innerhalb we-
niger Jahre stieg die Quote von 20 % auf 
jetzt rund 40 %. Die Zahlen sind so be-
deutend, da die Jugendlichen möglichst 
keine Warteschleifen sehen, sondern di-
rekt einen Beruf erlernen sollen. 

Besonders das Element der sog. Zu-
kunftskonferenzen beeindruckte den Be-
such aus Düsseldorf. Schüler, Eltern und 
Lehrer sitzen gemeinsam an einem Tisch 
und arbeiten die Kompetenzen der Ju-
gendlichen heraus. Der Wunsch des Schü-
lers genießt dabei die höchste Priorität. 
Die Ergebnisse werden protokolliert und 
in Zielvereinbarungen festgehalten. „Die-
se Sitzungen sind ein gutes Beispiel für die 
anderen Landkreise und Städte im ganzen 

Land“, lobte der Minister. Er zeigte sich 
von dem Erfolg im Rheinisch-Bergischen 
Kreis beeindruckt: „Ein derartiges syste-
matisches Vorgehen, wie hier mit den Zu-
kunftskonferenzen betrieben wird, habe 
ich in ganz Nordrhein-Westfalen noch 
nicht kennengelernt“.

Bei der Versorgung mit Praktikums-
plätzen im Rahmen dieser Zukunftskon-
ferenz spielt das Handwerk eine ganz 
entscheidende Rolle. Im Rahmen einer 
Befragung haben über 600 Betriebe zu-
gesagt, entsprechende Praktikumsplätze 
zur Verfügung zu stellen. Insofern sei je-
der aufgefordert und gebeten, für dieses 
zukunftsweisende Projekt nicht nur im 
Rheinisch-Bergischen Kreis, sondern auch 
für den Oberbergischen Kreis und die 
Stadt Leverkusen Praktikumsplätze an die 
Kreishandwerkerschaft bei Herrn Assessor 
Ruhl, Tel. 0 22 02 / 93 59 32, zu melden. 
So kann das Handwerk von diesen Maß-
nahmen stark profi tieren. �
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Komm auf Tour in Leverkusen
und in Bergisch Gladbach

Die Veranstaltung „Komm auf 
Tour“  fand vom 22. bis zum 25. Okto-
ber 2012 in der Bürgerhalle Wiesdorf 
in Leverkusen und vom  19. bis zum 23. 
November in Bergisch Gladbach im 
„Saal 2000“ statt.

Organisiert wurde die Veranstal-
tung durch die Stadt Leverku-
sen, bzw. vom Rheinisch Bergi-

schen Kreis, jeweils in Kooperation mit 
der Agentur für Arbeit und der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung. 
Zu den weiteren Unterstützern und Hel-
fern gehörte neben verschiedenen Sozial-
verbänden und Arbeitgebervereinigungen 
auch unsere Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land. Zu dieser Veranstaltung waren 
verschiedene Schulen aus den Regionen 
angeschrieben und eingeladen worden. 
Mehrere hundert Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufe 7 und 8 nahmen an 
dieser Veranstaltung teil.

Ziel dieser Aktion war es, dass die Schü-
lerinnen und Schüler sich Gedanken über 

Ihre Stärken und Ihre Zukunft machen. 
Dazu mussten sie auf einem Erlebnispar-
cours an vier Stationen verschiedene Auf-
gaben lösen und wurden dabei mit insge-
samt 7 verschiedenen Stärkeaufklebern 
beklebt, wenn sie die entsprechende Stär-
ke zeigten und die Aufgaben lösten. Zum 
Abschluss wurden diese Stärkeaufkleber 
sortiert und die Schülerinnen und Schüler 
sammelten sich an den Stärkenschränken, 
von denen sie die meisten Aufkleber hat-
ten. Dort wurden dann Berufsfelder dar-
gestellt, die zu den verschiedenen Stärken 
passen und die Jugendlichen konnten sich 
zu den dort präsentierten Berufen infor-
mieren. Es standen dort Betreuer bereit, 
die Tipps gaben und die Jugendlichen 
dazu anhielten sich weiter über die Berufe 
zu informieren und auf jeden Fall mehre-
re Praktika in den Berufen zu absolvieren.

Außer diesem Parcours wurde ein vor-
bereitender Workshop für die Lehrer an-
geboten, damit diese auch den Unterricht 
auf die Themen ausrichten und die Veran-
staltung nachbereiten können. An einem 

Abend wurde den Eltern der Schülerin-
nen und Schüler die Möglichkeit gegeben, 
den Parcours, die Idee und die verschie-
denen Akteure kennen zu lernen. An ei-
ner Station wurden die Eltern auch durch 
Herrn Assessor Ruhl, über die Arbeit der 
Kreishandwerkerschaft und der verschie-
denen Innungen informiert. Im weiteren 
Verlauf der Präsentation stellte Herr Ruhl 
den Eltern auch die Chancen und Mög-
lichkeiten, die sich durch eine handwerk-
liche Ausbildung bieten, dar und regte an, 
dass die Jugendlichen sich auch über ei-
nen solchen Berufsweg Gedanken machen 
sollten. Das Streben nach immer höheren 
schulischen Bildungsabschlüssen sei nicht 
immer der beste Weg für die Kinder, man 
sollte vielmehr die Stärken der Kinder er-
kennen und einen entsprechenden Beruf 
ergreifen. Denn die Möglichkeit, sich wei-
ter zu bilden, besteht auch mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung. Insgesamt 
wurde die Veranstaltung von den Eltern, 
Lehrern und Schülern sehr positiv bewer-
tet und sollte auf jeden Fall wiederholt 
werden. �
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Nachwuchswerbung
In den letzten Monaten wurden 

durch die Kreishandwerkerschaft wie-
der mehrere Aktionen für die Nach-
wuchsgewinnung im Handwerk un-
ternommen. 

Am 9.11.2012 fand eine Berufsin-
formationsbörse der Gesamtschu-
le Marienheide statt. Auf dieser 

Börse hatten die Schülerinnen und Schü-
ler der 8. Jahrgangsstufe die Gelegenheit, 
mehrere Ausbildungsbetriebe kennenzu-
lernen und sich im Allgemeinen über die 
Ausbildung u.a. im Handwerk zu infor-
mieren. An dieser Veranstaltung nahmen 
ca. 100 Schülerinnen und Schüler teil.

Des Weiteren wurde die Herkenrather 
Ausbildungsbörse am 10.11.2012 besucht 
und dort mit einem Informationsstand 
über die verschiedenen Handwerksberufe 
informiert. Neben großen Unternehmen 
aus der Region wie der AOK Rheinland, 
der Currenta, dem Finanzamt Bergisch 
Gladbach, beteiligten sich auch eini-
ge Handwerksbetriebe an dieser Ausbil-
dungsbörse. So stellten u.a. die Betriebe 
Junge Elektrotechnik, Geiger Sanitär und 
die Firma Neuhalfen ihre Ausbildungsbe-

rufe vor und warben um Nachwuchs. 

Ebenfalls am 10.11.2012 informier-
te die Kreishandwerkerschaft mit einem 
Informationsstand beim Tag der Offe-
nen Tür des Berufskollegs Dieringhausen. 
Auch dort wurde über die Möglichkeiten 
der handwerklichen Ausbildung infor-
miert und verschiedene Ausbildungsbe-
rufe vorgestellt. Die Berufsschullehrer im 
Bereich Bau veranstalteten u.a. eine Bau-
olympiade, an der jeder interessierte Besu-
cher teilnehmen konnte. 

Am 12.11.2012 fand im Berufskolleg 
Bergisch Gladbach die Projektwoche „Be-
rufswahlvorbereitung und Berufstraining“ 
statt. Ziel war es, die Schülerinnen und 
Schüler der Berufsgrundschulklassen und 
Berufsfachklassen in Vollzeit zu erreichen 
und ihnen die Chancen und Möglichkei-
ten, die eine duale Ausbildung im Hand-
werk bietet, nahe zu bringen. 

Dies waren weitere Aktionen im Jahr 
2012, an denen die Kreishandwerker-
schaft als Vertreter der Handwerksbetriebe 
teilgenommen hat. Weitere Ausbildungs-
börsen in unserer Region sind für das 

nächste Jahr geplant und werden zu In-
formations- und Werbezwecken durch die 
Kreishandwerkerschaft wahrgenommen. 
Von den Veranstaltern wird es jedoch be-
grüßt, wenn sich Handwerksbetriebe di-
rekt beteiligen, um ihren Beruf und ihr 
Unternehmen vorzustellen. Auch werden 
regelmäßig Handwerker gesucht, die ei-
nen kurzen Vortrag zu ihrem Betrieb und 
ihrem Werdegang sowie dem täglichen 
Arbeitsablauf halten wollen. Die Ausbil-
dungsmessen sind für die Betriebe eine 
gute Möglichkeit, junge Menschen für 
den Handwerksberuf zu begeistern und so 
neue Auszubildende zu fi nden, aber auch, 
um ihren Betrieb in der Region bekannter 
zu machen. Eine solche Ausbildungsmesse 
kann daher sowohl für die Ausbildungs-
platzsuchenden aber auch für den Betrieb 
einen „Gewinn“ darstellen. Betriebe, die 
an solchen Ausbildungsmessen oder an 
einer Vortragstätigkeit Interesse haben, 
können sich gerne an Herrn Assessor Ruhl 
(0 22 02 / 93 59 32; ruhl@handwerk-
direkt.de) wenden. Dort können Sie In-
formationen über die uns bekannten Aus-
bildungsmessen in der Region und weitere 
Informationen zu den Beteiligungsmög-
lichkeiten erhalten. �
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Maler-Lossprechnung und Sommerfest
Am 7.7.2012 feierten die Maler im 

Kreis ihre Lossprechung mit Sommer-
fest.

Mittlerweile traditionell über-
reichen die Maler bei jeder 
Lossprechung die im Jahr 

anfallenden Goldenen Meisterbriefe; die 
Symbiose aus ganz jungen frischen Gesel-
len und Meistern, die seit 50 Jahren ihren 
Meistertitel besitzen begeistert seit Jahren 
alle Anwesenden. Es findet ein wunder-
barer Austausch statt, welcher in einem 
stimmungsvollem Fest im Hof des Bil-
dungszentrums seinen Höhepunkt findet. 

Hier tauschen sich sämtliche Generatio-
nen und Freunde des Handwerks aus und 
auch Vertreter und Freunde aus Politik, 
Wirtschaft, Schulen und Kreishandwerk-
erschaft finden sich gerne dort ein.

Große Unterstützung findet das Ma-
ler-Sommerfest auch in der Industrie; es 
spenden Großhändler, Versicherungen, 

Krankenkassen, Sparkassen und Banken 
in jedem Jahr Präsente für die jährlich 
stattfindende Tombola und der hieraus 
erwirtschaftete Erlös wird von der Ma-
ler- und Lackierer-Innung an den mobi-
len Kinderhospitz-Dienst Köln gespendet. 
Dieses Jahr konnten wir auf diese Art eine 
Summe in Höhe von 800,00 € spenden.

Am Ende bleibt festzuhalten, es war ein 
tolles Fest mit Grill-Leckereien, Kölsch, 
wertvollen Gesprächen, guten Kontakten 
und auch wieder mit fast Super-Wetter! �
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3. Bergische Sicherheitstage

Messe für Einbruch und Brandschutz
Jährlich werden in Deutschland 

über 120.000 Wohnungseinbrüche mit 
einem Gesamtschaden von mehreren 
einhundert Million Euro verübt. Auch 
wenn die entstandenen Sachschäden 
in der Regel durch die Versicherung re-
guliert werden, ist für viele Einbruchs-
opfer das Geschehen damit nicht erle-
digt.

Der Schock sitzt oftmals tief, das 
Sicherheitsgefühl ist stark ver-
letzt, die Lebensqualität ist 

nachhaltig beeinträchtigt. Vielfach wirken 
sich Wohnungseinbrüche auf die ganze 
Nachbarschaft aus: Die Menschen fühlen 
sich unsicher – allein, weil ein Einbruch in 
ihrer näheren Umgebung geschah. 

Wie man seine Wohnung oder sein 
Haus wirksam schützt, zeigte am 3. und 

4.11.2012 eine Ausstellung des „Netzwerk 
Zuhause sicher Bergisches Land“ in den 
Räumen der Kreishandwerkerschaft.

Bei den 3. Bergischen Sicherheitsta-
gen demonstrierten verschiedene Hand-
werksbetriebe aus der Region mit Unter-
stützung der Kriminalpolizei, mit welchen 
technischen Mitteln man sein Heim gegen 
Einbrecher ausrüsten kann.

Über 200 Besucher hatten an die-
sem die Gelegenheit, Sicherheitstechnik 

der Schlösser, Wohnungseingangstüren, 
Haustüren, Rollläden, Fenster, elektrische 
Sicherungen wie E-Öffner und Video-
überwachungen kennen zu lernen.

Bei der Verlosung von hochwertigen 

Preisen gewann Herr Andreas Bethke ein 
iPad und Herr Peter Lob ein Fahrrad. 
Hierbei wurde das Netzwerk mit einer 
großzügigen Spende von der IKK unter-
stützt. Einen herzlichen Dank und herzli-
chen Glückwunsch an die Gewinner. �
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Modeproklamation der Friseurinnung
Auch in diesem Herbst fand die Mo-

deproklamation der Friseurinnung 
Bergisches Land in den Räumlichkeiten 
der Kreishandwerkerschaft statt. Die 
Show zeigte den ca. 150 anwesenden 
Zuschauerinnen und Zuschauern die 
aktuelle Frisurenmode für den Herbst 
und Winter 2012/2013. Organisiert wur-
de diese Veranstaltung durch die In-
nungsmitglieder Rüdiger Stroh, Mi-
lan Kranjcec, Stephan Müller und Dirk 
Kiel. Zuständig für die Pressearbeit und 
Presseinformation war der stellvertre-
tende Obermeister Herr Udo Landsberg.

Die Präsentation der Frisuren 
zeigte, dass in der Damenwelt 
harte Konturen passé sind. 

Stattdessen geben runde Formen und 
Schnitte den Ton an. Der Stil ist modern 
und doch retro, androgyn und trotzdem 
weiblich, kompakt aber dabei leicht. Der 
Garconschnitt, der jetzt seine Wiederkehr 
feiert, lässt sich nicht so leicht einordnen. 
Nur eins ist wichtig: Saubere Konturen 

und ein kurzer Pony lenken den Blick auf 
das Gesicht. Über eine gehörige Portion 
Selbstbewusstsein sollten die Frauen ver-
fügen, die sich an die futuresken Frisuren 
herantrauen. Der asymmetrische Schnitt 

kommt mit einer kräftigen Farbe noch 
besser zur Geltung. Aktuell sind dabei 
überwiegend warme Laubtöne vom fl am-
menden Rot bis hin zum sinnlichen Gold. 
Auch in Bezug auf die Länge gilt: Erlaubt 
ist, was gefällt und die eigene Persönlich-
keit unterstreicht. Umgeformt mit Locken 
zeigt sich der Frisurenklassiker Bob aber 
äußerst wandelbar. Ein besonderes High-
light: Die permanente Umformung, eine 
fast in Vergessenheit geratene Technik, er-
lebt ihr Comeback.

In der Herrenwelt dominieren kanti-
ge Formen, die trotzdem leicht und frisch 
wirken. An die 1950er Jahre erinnert der 
aus dem Gesicht geföhnte Schnitt mit 
leichter Welle. Die Seitenpartien bleiben 
dabei kurz. Angesagt sind vor allem kre-
ative Schnitte und unkonventionelle Sty-
lings. Insgesamt gilt: Der Schnitt darf 
innovativ und individuell sein. Herr Rü-
diger Stroh fasste die Frisurenmode wie 
folgt zusammen: Wandelbarkeit lautet das 
Gebot der Stunde.

Insgesamt war diese Veranstaltung wie-
der ein Erfolg und alle Besucher gingen 
mit neuen Inspirationen nach Hause. �
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Haare 2012
Die Fahrt nach Nürnberg hat sich für 

die Friseur-Meisterin Margit Schwarz, 
aus Wipperfürth, Westfalenstraße 48, 
und Mitglied der Friseurinnung Bergi-
sches Land, gelohnt.

Von der Messe „Haare 2012“ nahm 
sie nicht nur einen Werbevertrag, 
sondern auch 1000 Euro Preis-

geld mit nach Hause. Von nun an kann 
sie sich nämlich Profi -Hairstylist 2012/13 
nennen. Ein Hersteller so genannter Streu-
haare, die zur Haarverdichtung genutzt 

werden, hatte den Wettbewerb deutsch-
landweit ausgeschrieben und zunächst Be-
werbungsunterlagen angefordert.

Schwarz schaffte es mit zwei weite-
ren Friseuren ins Finale in Nürnberg und 
überzeugte die Fachjury in den Kategori-
en „Trendige Hairstyles“, „Alltagserprobt“ 
und „Volles Haar in zehn Sekunden“. Als 
Gewinnerin des Wettbewerbs wird Margit 
Schwarz nun außerdem das neue „Werbe-
gesicht“ der Marke  „Super Million Hair“.

Wir gratulieren recht herzlich. �

Doppelerfolg für Salon Milan
in Hückeswagen

In Nürnberg fand die Messe „Haa-
re 2012“ mit nationalen und interna-
tionalen Wettbewerben statt. Der Fri-
seurmeister Milan Kranjcec, Mitglied 
der Friseurinnung Bergisches Land, und 
sein Jungstylist Robin Witte (Azubi im 
2.Lehrjahr) aus Hückeswagen stellten 
sich der internationalen Konkurrenz. 
Hierfür wurde im Vorfeld jeden freie 
Minute trainiert. Natürlich durfte auch 
im Urlaub der Puppenkopf nicht fehlen, 
an dem jeden Tag trainiert wurde.

Zuerst startete Milan Kranjcec um 
9:00 Uhr mit seinem ersten Wett-
bewerb in der Sonderklasse Da-

menfach „Long Hair Day Style“ am Me-
dium. Hierbei musste der Friseurmeister 
eine modische Langhaarfrisur kreieren, 
bei der das Haar in 25 Minuten offen 
nach unten frisiert werden musste. 

Der erster Wettbewerb für Azubi Ro-
bin startete dann um 10:15 Uhr in der 
Kategorie Junioren Damen Steckfrisur am 
Medium. Robin musste in 35 Minuten 
eine modische Steckfrisur erstellen.

Um 10:50 Uhr startete der zweite 
Wettbewerb für Kranjcec „Sonderklasse 

Damen Evening Style“ am Medium. Hier-
bei müssen die Haare vom Start glatt nach 
hinten gekämmt sein. Die Zeitvorgabe bei 
diesem Wettbewerb waren 25 Minuten.

Nun startete um 12:25 Uhr auch für 
Robin Witte der letzte Wettbewerb „Ju-
nioren Damen Cut and Color“ und im 
Anschluss noch das Umstyling der ersten 
Frisur. Für den Schnitt mit Styling hatte 
der Azubi 50 Minuten Zeit und nach der 
Bewertung noch mal 10 Minuten für ein 
Umstyling der ersten Frisur.

Nachdem Chef Milan und sein Top 
Azubi Robin jeweils beide Wettbewerbe 
beendet hatten, beurteilten Sie ihre ei-

gene Leistung und waren sehr zufrieden 
und erleichtert, dass ihre neuen Frisuren 
so gut von der Hand gingen. Danach hieß 
es warten auf die Siegerehrung, die um 17 
Uhr begann.

Bei der Siegerehrung zeigte sich dann, 
dass sich das harte Training mit Milans 
langjähriger Trainerin Gudrun Biliecki aus 
Lünen gelohnt hat. Milan Kranjcec ge-
wann den Bayern Cup in der Sonderklasse 
Damen Mode und Robin Witte holte sich 
den 2. Platz des Bayern Cup in der Klasse 
Junioren Damen Mode.

Wir gratulieren Herrn Kranjcec und Herrn 
Witte recht herzlich zu diesem Erfolg. �
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» Heinz-Josef Müller 9.5.2006
Leverkusen, Innung für Raumausstat-
tung und Bekleidungshandwerke

» Wolfgang Kammerer 7.4.2011
Bergneustadt, Baugewerksinnung

» Helmut Köser 31.5.2011
Wipperfürth, Maler- und
Lackiererinnung

» Paul Wilhelm Hamburger 28.9.2012
Reichshof, Elektroinnung

» Gert Bertram 25.10.2012
Waldbröl, Bäckerinnung

» Manfred Pack 25.10.2012
Nümbrecht, Bäckerinnung

» Eberhard Stöcker 25.10.2012
Nümbrecht, Bäckerinnung

» Karl-Heinz Wirtz 4.12.2012
Waldbröl, Bäckerinnung

» Walter Nohl 3.12.2012
Engelskirchen, Friseurinnung

» Dieter Houben 16.1.2013
Leverkusen, Baugewerksinnung

» Antonius Oberbörsch 30.1.2013
Kürten, Innung für Metalltechnik

Runde Geburtstage
» Dieter Porzberg 10.12.2012 50 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Informationstechnik

» Horst Steffens 12.12.2012 80 Jahre
Ehrenobermeister der Friseurinnung

» Christoph Ziegner 24.12.2012 75 Jahre
ehem. stellv. Kreishandwerksmeister und
ehem. Obermeister der Elektroinnung

» Friedhelm Brings 9.1.2013 55 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Tischlerinnung

» Harald Bäcker 16.1.2013 50 Jahre
Lehrlingswart der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Arbeitnehmerjubiläen
40 Jahre
» Werner Kirberg 6.11.2012

Firma Vassillière oHG, Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

25 Jahre
» Achim Tebbe 1.11.2012

Firma Ceranski GmbH, Bergisch Gladbach
Maler- und Lackiererinnung

» Ulrike Zentner 1.11.2012
Schreinerei Bernh. J. Platten GmbH & Co. KG, Leverkusen,
Tischlerinnung

Goldene Meisterbriefe

Betriebsjubiläen
50 Jahre
» Thomas Köser 16.2.2012

Wipperfürth, Maler- und Lackiererinnung

» Stefan Nohl 4.12.2012
Engelskirchen, Friseurinnung

» Metzgerei Herbert Sprenger GmbH 1.1.2013
Bergisch Gladbach, Fleischerinnung

25 Jahre
» Thomas Sebastian 12.1.2013

Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

» Hermann Pauly 18.1.2013
Engelskirchen, Kraftfahrzeuginnung

» Rainer Kabierske 20.1.2013
Overath, Innung für Informationstechnik

» Uwe Becher 25.1.2013
Nümbrecht, Tischlerinnung
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Goldene Meisterbriefe für
Helmut Felder und Wilhelm Selbach

Am 31.10.1962 legte Herr Hel-
mut Felder, Bergisch Gladbach, 
die Meisterprüfung im Tischler-

handwerk vor dem Meisterprüfungsaus-
schuss bei der Handwerkskammer Düs-
seldorf ab.

Am 19.10.1962 legte Herr Wilhelm 
Selbach, Lindlar, die Meisterprüfung im 
Elektrotechnikerhandwerk vor dem Meis-
terprüfungsausschuss bei der Handwerks-
kammer Köln ab.

 
Daher wurde beiden Herren nachträg-

lich der Goldene Meisterbrief durch Herrn 
Kreishandwerksmeister Bert Emundts, 
Obermeister Achim Culmann, Tischle-
rinnung, Obermeister Lothar Neuhalfen, 

Elektroinnung, und Hauptgeschäftsführer 
Heinz Gerd Neu überreicht.

Wir gratulieren recht herzlich zu dieser 
Auszeichnung. �

Kindergartenkinder schmücken
Weihnachtsbaum

Auch in diesem Jahr ist es wieder 
eine sehr schöne Tradition, dass 
die Kinder der benachbarten 

Kindertagesstätte der AWO auch in die-
sem Jahr wieder den Weihnachtsbaum der 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 
im Eingangsbereich geschmückt haben.

Frau Schönfeld und ihre Kollegin von 
der AWO brachten wieder selbst gebastel-
te Sterne, aber auch selbst erstellte, aus-
geschnittene Tannenbäume mit eigenen 
Fotos  mit. Hauptgeschäftsführer Otto 
überreichte für jedes Kind der Kinderta-
gesstätte wieder einen Weckmann und ein 
Spiel „Tier auf Tier“. Vielen Dank liebe 
Kindergartenkinder! �

EditorialHandwerksforumRecht + AusbildungTermine
FORUM 6/2012

41Namen + Nachrichten



Zwischen den Feiertagen
Hinweis zu den Öffnungszeiten zwischen
Weihnachten und Neujahr: Die Geschäftsstelle der
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land bleibt in der Zeit
vom 24.12.2012 bis einschließlich 1.1.2013 geschlossen.
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10.12.2012, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

10.12.2012, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Friseurinnung

12.12.2012, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Informationstechnik

13.12.2012, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Dachdeckerinnung

14.12.2012, 15.00 Uhr
Weihnachtsfeier der Bäcker-Altmeister

2 Editorial Handwerksforum Recht + Au

Termine Erste Hilfe 2012
17.12.2012, 8.30 – 16.30 Uhr

Erste-Hilfe Auffrischungskurs

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

Seminar-Termine 2012
6.12.2012, 9.00 – 15.30 Uhr

Knigge für Handwerker – richtiges
Verhalten beim Kunden vor Ort

Termine Erste Hilfe 2013
14.1.2013, 8.30 - 16.30 Uhr

Erste-Hilfe Auffrischungskurs
16.1.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Erste-Hilfe Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

17./18.1.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs

21./22.1.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs

23./24.1.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs

1.2.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

12./13.2.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

15./18.2.2014, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

15.2.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

11.3.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

13.3.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

15.3.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

15.3.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

15.4.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

16./18.4.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs

19.4.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

19.4.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

13./14.5.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

11.6.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen






